
Hansestadt Wipperfürth V/2022/716 
Die Bürgermeisterin TOP 1.6.1 

 
 
I - Jugendamt / Jugendzentrum 
 
BM - Fachbereich BM (Büro der Bürgermeisterin) 
III - Fachbereich III (Finanzen) 
 
 
Kostenübernahme der investiven Mehrkosten des U3 Ausbaus der AWO-
Kindertagesstätte Elfriede-Ryneck in Kupferberg durch die Hansestadt 
Wipperfürth 
 
Gremium Status Datum Beschlussqualität 

Jugendhilfeausschuss Ö 07.12.2022 Vorberatung 

Stadtrat Ö 13.12.2022 Entscheidung 

 
 
 
Beschlussentwurf: 
 

Der Jugendhilfeausschuss beschließt, dass der Rechtsanspruch auf einen Kinder-

tagesstättenplatz ab dem Kindergartenjahr 2023/2024 mit folgender Maßnahme 

gesichert wird: 

 

1. Die Übernahme der Kostensteigerung in Höhe von maximal 193.400 Euro 

für den investiven Ausbau der Betreuungsplätze in der Kindertagesstätte 

„Elfriede Ryneck“ der AWO durch die Hansestadt Wipperfürth wird für das 

Haushaltsjahr 2023 beschlossen.  

 

2. Dem Träger wird zeitnah nach der Ratssitzung am 13.12.2022 eine verbind-

liche Zusage erteilt. 

 

 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
 

Produkt/Projekt/Kostenstelle: 
 

Finanzielle Auswirkungen (€) 

lfd. Jahr 1. Folgejahr 2. Folgejahr 3. Folgejahr 

konsumtiver Aufwand (einmalig, 
Folgekosten, Abschreibung) 

    

investive Auszahlung 277.200 €  118.200 € 
+193.400 € 

311.600 € 
 

  

Drittfinanzierung      389.656  €   

 im Budget gedeckt  vorbehaltlich der Mittelbereitstellung im Folgejahr 

 



Im Haushalt 2022 sind 277.200 € für 2022 und 118.200 € für 2023 veranschlagt. Die 

sich ergebenen Mehrkosten in Höhe von 193.400 € sind zusätzlich im Jahr 2023 zu 

veranschlagen.  

 

Die Drittfinanzierung in Höhe von 389.656 € wird neuveranschlagt. 

 

Der Kostenanteil der Stadt erhöht sich damit von 39.600 € auf 205.344 €. 
 
 
Demografische Auswirkungen sowie Auswirkungen auf Inklusion:   
 

Dieser Beschluss hat - soweit feststellbar - keine unmittelbaren Auswirkungen auf 

die demografische Entwicklung. Gleichwohl ist der Beschluss ein weiterer Beitrag 

zu einer kinder- und familienfreundlichen Kommune, da ein bedarfsgerechtes 

Angebot an Betreuungsplätzen für Kinder am Wohnort für Familien von elemen-

tarer Bedeutung ist. 

 
 
 
Begründung: 
 

Der Jugendhilfeausschuss beschloss am 24.02.2021, den Ausbau in der AWO- 

Kindertagesstätte „Elfriede Ryneck“ in Kupferberg mit 10 dringend benötigten 

Plätzen für Kinder unter 3 Jahren in die Kindergartenbedarfsplanung aufzuneh-

men. Dies entspricht einer Gruppe der Gruppenform II. Für diese Betreuungsplät-

ze ist ein Anbau an die bestehende Kindertagesstätte und Veränderungen im 

Bestand nötig.   

 

Die Übernahme des aufzubringenden Trägeranteils durch die Hansestadt Wip-

perfürth in Höhe von maximal 39.600 Euro wurde im Jugendhilfeausschuss in der 

Sitzung am 24.02.2021 zur Weiterempfehlung an den Haupt- und Finanzaus-

schuss ebenfalls beschlossen. Der Haupt- und Finanzausschuss ist dieser Empfeh-

lung gefolgt und hat die Übernahme des Trägeranteils am 02.03.2021 geneh-

migt. 

 

Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) hat dem Antrag auf investive Förde-

rung dieser Baumaßnahme entsprochen und die Betriebserlaubnis entspre-

chend in Aussicht gestellt. 

 

Daraufhin hat die AWO als Träger die Baumaßnahme vorangetrieben. Mit einem 

Schreiben vom 25. Oktober 2022 setzte der Träger nun die Hansestadt Wipper-

fürth in Kenntnis, dass trotz zahlreicher Aufforderungen zur Angebotsabgabe nur 

eine Firma gefunden wurde, die ein Angebot für die Baumaßnahme abgege-

ben hat. 

 

Der Träger bittet mit seinem Schreiben vom 25.10.2022 um Übernahme der 

Mehrkosten durch die Hansestadt Wipperfürth. Erst nach einer verbindlichen Zu-

sage der Kostenübernahme, wird der Träger dem Bauunternehmen den Auftrag 

erteilen, so dass die Baumaßnahme beginnen und wahrscheinlich im Herbst 



2023 fertiggestellt werden kann. Der Generalunternehmer wird den Preis bis zur 

verbindlichen Entscheidung im Rat halten. 

 

Die Förderung des Ausbaus der AWO-Kita Elfriede-Ryneck für die Gruppenform II 

wurden beim LVR fachlich in zwei unterschiedliche investive Bereiche aufgeteilt: 

1. Neubau: 297.000 Euro,  

Die investiven Zuschüsse des Landschaftsverbandes für den Neubau sind kom-

plett ausgeschöpft, so dass von dessen Seite keine weiteren finanziellen Zuschüs-

se möglich sind.  

2. Erhaltungsmaßnahme: 92.656 Euro 

Hier besteht im Austausch mit dem LVR noch die Möglichkeit, einen Antrag auf 

Mehrkostenübernahme zu stellen, da bei diesem Antrag die Maximalförderung 

von 162.000 Euro noch nicht erreicht ist. Die Übernahme der Kostensteigerung in 

diesem Bereich durch den LVR würde den Zuschussbetrag der Hansestadt Wip-

perfürth entsprechend verringern.  

 

Der Träger wird gemeinsam mit der Hansestadt Wipperfürth einen entsprechen-

den Antrag auf Übernahme der Mehrkosten im Bereich Erhaltungsmaßnahme 

beim LVR stellen. Da ein vorzeitiger Maßnahmebeginn nicht förderschädlich ist, 

muss mit dem Beginn der Baumaßnahme nicht bis zur Bewilligung der Mehrkos-

tenübernahme gewartet werden.  
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